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VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und Verwaltung 
autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und gewerbliche Waren  
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS 

Autonome Zollkontingente müssen für einige Waren eingerichtet werden, deren Produktion 
innerhalb der Union zur Deckung des Bedarfs der Verarbeitungsindustrien der Union nicht 
ausreicht. Auf Antrag mehrerer Mitgliedstaaten haben die Kommissionsdienststellen in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungssachverständigen geprüft, inwieweit die 
Eröffnung autonomer Zollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
gewerbliche Waren zweckmäßig ist. 

Am 17. Dezember 2013 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und 
Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und gewerbliche Waren erlassen, um zu gewährleisten, dass der Bedarf der EU 
an diesen Waren unter möglichst günstigen Bedingungen gedeckt wird. 

Zu diesem Zweck sollten Zollkontingente der Union zum Nullsatz oder zu ermäßigten 
Zollsätzen mit angemessenen Mengen eröffnet werden und so bemessen sein, dass das 
Gleichgewicht der Märkte für diese Waren nicht gestört wird. Die Erörterungen in den 
Sitzungen der Gruppe „Wirtschaftliche Tariffragen“ haben gezeigt, dass die Mitgliedstaaten 
bereit waren, Zollkontingente für die im Anhang des vorliegenden Verordnungsvorschlags 
aufgeführten Waren zu eröffnen, die das Gleichgewicht der Märkte für diese Waren nicht 
stören. Der Gruppe „Wirtschaftliche Tariffragen“ gehören Delegationen aus allen 
Mitgliedstaaten und der Türkei an. Die in dem vorliegenden Vorschlag enthaltenen 
Änderungen wurden nach drei Sitzungen der Gruppe vereinbart. 

Alle Anträge (neue, geänderte oder verlängerte Anträge) wurden von der Gruppe eingehend 
geprüft. Jeder einzelne Fall wird insbesondere im Hinblick auf die Schadensprävention für 
EU-Hersteller, die Stärkung und Konsolidierung der Wettbewerbsfähigkeit der Produktion 
innerhalb der EU und die Schaffung oder Erhaltung von Arbeitsplätzen untersucht. Diese 
Einschätzungen sind das Ergebnis der Erörterungen innerhalb der Gruppe und der 
Konsultationen der betroffenen Branchen, Verbände, Handelskammern und anderer 
Interessenträger durch die Mitgliedstaaten. 

Aus Gründen der Klarheit wurde beschlossen, eine konsolidierte Fassung des Anhangs dieser 
Verordnung zu veröffentlichen, die den Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 des 
Rates vollständig ersetzt. 

Der Vorschlag steht mit der EU-Politik in den Bereichen Landwirtschaft, Handel, 
Unternehmen, Entwicklung und Außenbeziehungen im Einklang. Er geht insbesondere nicht 
zu Lasten von Ländern, mit denen die EU präferenzielle Handelsabkommen geschlossen hat 
(z. B. Länder, für die das APS oder die AKP-Regelung gilt, Beitrittsländer und potenzielle 
Beitrittsländer). 

2. ERGEBNISSE DER KONSULTATIONEN MIT DEN INTERESSIERTEN 
KREISEN UND DER FOLGENABSCHÄTZUNGEN 

Die Gruppe „Wirtschaftliche Tariffragen“, in der Regierungssachverständige aller 
Mitgliedstaaten vertreten sind, wurde konsultiert. Wie bereits erwähnt, beruhen alle genannten 
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Kontingente auf Vereinbarungen oder Kompromissen, die bei den Erörterungen innerhalb der 
Gruppe erzielt wurden. 

Es gab keine Hinweise auf gravierende Risiken mit irreversiblen Folgen. 

3. RECHTLICHE ASPEKTE DES VORSCHLAGS 

Rechtsgrundlage dieses Verordnungsvorschlags ist Artikel 31 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 

Nach Artikel 31 AEUV legt der Rat autonome Zollaussetzungen und Zollkontingente mit 
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission fest. Daher stellt eine Verordnung das 
geeignete Rechtsinstrument dar. 

Der Vorschlag fällt unter die ausschließliche Zuständigkeit der Union. Daher findet das 
Subsidiaritätsprinzip keine Anwendung. 

Der Vorschlag entspricht dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, da dieses 
Maßnahmenpaket im Einklang mit dem Grundsatz zur Vereinfachung der Verfahren für die 
Außenhandelsbeteiligten und der Mitteilung der Kommission über autonome 
Zollaussetzungen und Zollkontingente (ABl. C 363 vom 13.12.2011, S. 6) steht. 

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Aufgrund nicht vereinnahmter Zölle in Höhe von jährlich insgesamt etwa 15,9 Mio. EUR 
werden die traditionellen Eigenmittel im Haushaltsplan der EU um jährlich 11 913 967 EUR 
(0,75 x 15 885 290 EUR) sinken. 
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2014/0325 (NLE) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und Verwaltung 
autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

und gewerbliche Waren  

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 31, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die ausreichende und kontinuierliche Versorgung mit bestimmten Waren, die in 
der Union nur in unzureichendem Maße hergestellt werden, zu gewährleisten und 
Marktstörungen bei bestimmten landwirtschaftlichen Erzeugnissen und gewerblichen 
Waren zu vermeiden, wurden mit der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 des Rates1 
autonome Zollkontingente für diese Waren eröffnet. Unter diese Zollkontingente 
fallende Waren können zum Nullsatz oder zu ermäßigten Zollsätzen in die Union 
eingeführt werden. Aus den genannten Gründen ist es erforderlich, mit Wirkung vom 
1. Januar 2015 für neun zusätzliche Waren Zollkontingente in angemessener Größe 
zum Nullsatz zu eröffnen. 

(2) In bestimmten Fällen sollten die bestehenden autonomen Zollkontingente der Union 
angepasst werden. Bei drei Waren ist es der Klarheit halber und zur Berücksichtigung 
der neuesten Produktentwicklungen notwendig, die Warenbezeichnung zu ändern. Bei 
sieben weiteren Waren sollten aufgrund von KN- und Einreihungsänderungen die 
TARIC-Codes geändert werden. Im Falle einer weiteren Ware muss im Interesse der 
Wirtschaftsbeteiligten der Union die Kontingentsmenge erhöht werden. Aus Gründen 
der Klarheit sollte außerdem ein Kontingentszeitraum festgelegt und eine laufende 
Nummer geändert werden. 

(3) Im Falle einer Ware sollte das autonome Zollkontingent der Union mit Wirkung vom 
1. Januar 2015 geschlossen werden, da es ab diesem Datum nicht mehr im Interesse 
der Union liegt, es zu gewähren. 

(4) Zollkontingente sollten regelmäßig überprüft und gegebenenfalls auf Antrag eines 
Beteiligten aufgehoben werden. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Eröffnung und Verwaltung 

autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse und gewerbliche 
Waren und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 7/2010 (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 319).  
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(5) Angesichts der Anzahl der im Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 
erforderlichen Änderungen sollte dieser Anhang im Interesse der Klarheit und 
Übersichtlichkeit ersetzt werden. 

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(7) Da einige der in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der Zollkontingente am 
1. Januar 2015 wirksam werden müssen, sollte diese Verordnung ab diesem Datum 
gelten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 erhält die Fassung des Anhangs der 
vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=47752&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201388/2013;Nr:1388;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=47752&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201388/2013;Nr:1388;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=47752&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201388/2013;Nr:1388;Year:2013&comp=


 

DE 6   DE 

FINANZBOGEN ZU RECHTSAKTEN  

1. BEZEICHNUNG DES VORGESCHLAGENEN RECHTSAKTS 

Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1388/2013 zur Eröffnung und 
Verwaltung autonomer Zollkontingente der Union für bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und gewerbliche Waren 

2. HAUSHALTSLINIEN 

Kapitel und Artikel: Kapitel 12 Artikel 120 

Für das Haushaltsjahr 2015 veranschlagter Betrag: 16 701 200 000 EUR 
(Haushaltsplan 2015) 

3. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 

 Der Vorschlag hat keine finanziellen Auswirkungen. 

X Der Vorschlag wirkt sich nicht auf die Ausgaben, sondern ausschließlich auf die 
Einnahmen aus. Daraus ergibt sich Folgendes: 

in Mio. EUR (bis zur ersten Dezimalstelle) 

Haushaltslin
ie 

Einnahmen2 [Jahr: 2015] 

Artikel 120 Auswirkungen auf die 
Eigenmittel 

-11,9 jährlich 

 

Aufgrund der mit dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen werden die Zolleinnahmen 
voraussichtlich um 15,9 Mio. EUR jährlich sinken. 

Folglich sind die Eigenmittelverluste aufgrund dieser Verordnung ab dem 1. Januar 2015 mit 
11 913 967 EUR jährlich (0,75 x Bruttobetrag 15 885 290 EUR) zu veranschlagen. 

4. BETRUGSBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN 

Die Überwachung der besonderen Verwendung bestimmter unter diese Verordnung des Rates 
fallender Waren erfolgt nach den Artikeln 291 bis 300 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 
der Kommission.  

                                                 
2 Bei den traditionellen Eigenmitteln (Agrarzölle, Zuckerabgaben, Zölle) sind die Beträge netto, d. h. 

abzüglich 25 % für Erhebungskosten, anzugeben.  
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